
STADT GROSS-UMSTADT 
 

BESCHLUSSVORLAGE 

  
 

 140/0142/2025 

 

 

Änderung der Aufnahmekriterien für Kindertageseinrichtungen der Stadt 
Groß-Umstadt 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat beschließt die Änderung der Aufnahmekriterien, die in der Anlage eigefügte 

Fassung hinsichtlich einer einheitlichen Vergabe der Betreuungsplätze in Zusammenarbeit 
mit den Freien und Evangelischen Trägern in Groß-Umstadt. 

 
Die Änderung tritt zum 01.08.2025 in Kraft, die zuletzt beschlossenen Aufnahmekriterien zum 
01.01.2020 verlieren zum 31.07.2025 ihre Gültigkeit. 
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Begründung: 
 

Der Magistrat hat zuletzt Aufnahmekriterien zum 01.01.2020 für die Vergabe der 

Betreuungsplätze in den städtischen Kindertageseinrichtungen erlassen, die die 

Platzvergabe regeln, wenn mehr Anmeldungen vorliegen als Betreuungsplätze vergeben 

werden können. 

 

Die Änderung der Aufnahmekriterien ist dringend erforderlich, da die Verwaltung 

Kindertagesstätten in enger Zusammenarbeit mit den Freien und Evangelischen Trägern auf 

ein einheitliches Anmeldeverfahren hinarbeiten. 

Damit alle Parteien mit den Aufnahmekriterien arbeiten können, fanden mehrere 

gemeinsame Beratungsgespräche statt. Gemeinsam mit allen Leitungen und der Verwaltung 

der Kindertagesstätten wurden einige Veränderungen erarbeitet. 

Die neuen geänderten Aufnahmekriterien sind als Anlage beigefügt. 
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